
Corona-Krise - Bietet Ihnen als Soloselbständigem die 
Neustarthilfe eine Alternative zur Überbrückungshilfe? 

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 

die Corona-Krise trifft viele Selbständige hart, wenn nicht sogar existenziell. Immer wieder gibt es Auflagen, 
die die Geschäftstätigkeit behindern. Vor allem Soloselbständige wie Künstler und Kulturschaffende, die ge-
ringe betriebliche Fixkosten haben, konnten von den ersten Überbrückungshilfen in den meisten Fällen nicht 
profitieren.  

Daher wurde die sog. Neustarthilfe als einmalige Betriebskostenpauschale anstelle einer Fixkostenerstattung 
entwickelt. Nach einer Verlängerung bis Ende März 2022 (Neustarthilfe 2022) wurde schon bald die nächste 
Verlängerung bis Ende Juni 2022 (Neustarthilfe 2022 II. Quartal) beschlossen. Die Voraussetzungen zur Be-
antragung wurden dabei weitgehend beibehalten.  

Über die Neustarthilfe für Kapitalgesellschaften informieren wir Sie in einer eigenständigen Infografik.  

 

Mit Hilfe unserer Infografik auf der nächsten Seite können Sie herausfinden, ob Sie als So-
loselbständiger mit oder ohne Personengesellschaft Anspruch auf die Neustarthilfe im Jahr 
2022 haben, wie hoch diese ausfällt und wie Sie sie beantragen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 


